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Vorwort

Mit der nunmehr vorliegenden 9. Auflage ist die Autorenschaft für das bestens einge-
führte und bewährte Kompendium zum Polizeirecht in alleiniger Verantwortung auf mei-
ne Person übergegangen. Ich danke Karl-Heinz Ruder, der über eine lange Zeitspanne
verantwortlicher Autor dieses Standardwerks zum Polizeirecht war, und dem Verlag
sehr herzlich, dass sie mir das entsprechende Vertrauen geschenkt haben. Ich werde
versuchen, das Werk im Sinne von Karl-Heinz Ruder fortzuführen.
Die letzte Auflage des Kompendiums zum Polizeirecht ist vor sechs Jahren erschienen.
Eine frühere Neuauflage war angedacht, hätte aber wenig Sinn gemacht, da der Lan-
desgesetzgeber eine umfassende Änderung des PolG angekündigt hatte, um die Um-
setzung der DSLR 2016/680 in das Polizeirecht des Landes zu gewährleisten. Es war
abzusehen, dass dies zu größeren Ergänzungen und Änderungen des PolG führen wür-
de. Durch Art. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 für die Poli-
zei in Baden-Württemberg und zur Änderung weiterer polizeilicher Vorschriften vom
6.10.2020 wurde eine vollständige Neufassung des PolG beschlossen, die für die Neu-
auflage umfassende Neubearbeitungen und Überarbeitungen erforderlich machte. Ne-
ben der Neufassung des PolG hatte es bereits zuvor eine intensive Tätigkeit des Lan-
desgesetzgebers im Bereich des Polizeirechts gegeben. Daneben ergaben sich aber
auch vielfache Änderungen aus Rechtsprechung, Literatur und der Gesetzgebung des
Bundes und der EU. Im Einzelnen waren vor allem zu berücksichtigen:
n Das Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes vom 28.11.2017 (Terrorismusbekämp-

fung), das Gesetz zur Abwehr alkoholbedingter Störungen der öffentlichen Sicher-
heit vom 28.11.2017 (Polizeiverordnung zum Alkoholkonsumverbot) und das Gesetz
zur Umsetzung der Polizeistruktur 2020 vom 26.3.2019 (Überarbeitung der Polizeire-
form).

n Darüber hinaus ergaben sich umfassende Änderungen des Kompendiums durch die
DSGVO, die DSRL 2016/680 und die neuen Datenschutzgesetze des Bundes und
des Landes BW.

n Weitere Änderungen und Ergänzungen des Kompendiums folgten aus dem EU-
Recht (Überführung von vertraglichen Vereinbarungen in das geschriebene Recht
der EU, Etablierung einer Europäischen Staatsanwaltschaft), aus der Neufassung
des BKAG, aus dem Erlass des Landesinformationsfreiheitsgesetzes, aus der Dis-
kussion über den Reformbedarf des PolG, aus der weitergehenden Etablierung einer
„drohenden Gefahr“, aus der zunehmenden Forderung nach einer Kennzeichnungs-
pflicht von Polizeivollzugsbeamten, aus der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei im Inter-
net, aus der Rechtsprechung des BVerfG zum Datenschutzrecht (BKAG-Urteil,
BNDG-Urteil, Urteil „Bestandsdatenauskunft II“, Urteil „Antiterrordateigesetz II“, Be-
schluss „elektronische Fußfessel“) und zur Zulässigkeit der Sterbehilfe, aus der neu-
en Rechtsprechung des BGH zur Doppelfunktionalität der polizeilichen Tätigkeit, aus
den Ergänzungen des StGB zum Schutz von Rettungskräften, aus der Diskussion
über die Kostenerstattung der Polizei wegen Einsätzen bei Spielen des Profifußballs
(Land Bremen), aus den rechtextremistischen Straftaten des „Nationalsozialistischen
Untergrunds“ (NSU), der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter
Lübcke und dem Attentat auf die jüdische Synagoge in Halle, aus den besonderen
Anforderungen der Terrorismusbekämpfung (Attentat am Berlin-Charlottenburger
Breitscheidplatz), aus der sog. „Stuttgarter Randale-Nacht“, aus der Diskussion über
Rassismus und rechte Tendenzen in der Polizei und aus dem Verbot sog. Reichs-
kriegsflaggen.
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n Die Auswirkungen der globalen Corona-Pandemie und ihre Bewältigung mittels auf
der Grundlage des IfSG durch die Polizeibehörden erlassener und durchgesetzter
Maßnahmen.

n Schließlich erforderte die Neufassung des PolG durch das Gesetz zur Umsetzung
der Richtlinie (EU) 2016/680 für die Polizei in Baden-Württemberg und zur Änderung
weiterer polizeilicher Vorschriften vom 6.10.2020 eine umfassende Überarbeitung
und Neubearbeitung des Kompendiums. Vor allem die Umsetzung des EU-Daten-
schutzrechts wurde vollständig in das Kompendium eingearbeitet und machte eine
weitgehende Neubearbeitung des § 10 zum Datenschutzrecht notwendig.

Die Überarbeitung des Kompendiums befindet sich insgesamt auf aktuellem Stand. Li-
teratur und Rechtsprechung wurden durchgängig bis Januar 2021 berücksichtigt, so-
weit möglich auch darüber hinaus. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden ab dieser
Neuauflage die Randnummern auf die einzelnen Kapitel umgestellt und ein Abkür-
zungsverzeichnis eingeführt.
Wegen der umfassenden Erweiterungen des PolG mit der Neufassung 2020 hat der
Umfang des Kompendiums zugenommen. Es war Verlag und Autor wichtig, dass die
Leser*innen weiterhin in der Lage sein werden, sich im Polizeirecht Baden-Württem-
berg mit allen für Ausbildung und Praxis wichtigen Themen grundlegend vertraut zu
machen, das gilt auch für den besonders umfassenden und komplexen Bereich des
neuen Datenschutzrechts für die Polizei, der nunmehr gut die Hälfte des PolG BW um-
fasst und der in § 10 und teilweise auch in § 11 des Kompendiums dargestellt ist. Teile
der Neubearbeitung, die über den Kernbereich des Polizeirechts hinausgehen oder
nicht zwingend Teil des gedruckten Buchs sein müssen, werden den Nutzer*innen ab
dieser Neuauflage ergänzend zum Buch online angeboten, darunter auch ein umfas-
sendes Abkürzungs- und Literaturverzeichnis.
Ich danke meiner langjährigen Assistentin Sabrina Cass, die mir seit vielen Jahren be-
ruflich souverän zur Seite steht, für ihre vielfache Unterstützung. Danken möchte ich
auch meinem Lektor beim Nomos-Verlag Dr. Peter Schmidt für die vertrauensvolle und
kompetente Begleitung der Neuauflage. Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Familie
– meiner Ehefrau Stefanie Braner-Pöltl und meinen Kindern Dominic und Amélie –, die
mich trotz der intensiven zusätzlichen Arbeit an diesem Buch, die letztlich zulasten der
Familie ging, mit großem Verständnis begleitet hat.
Ich hoffe, dass die Neuauflage auf positives Interesse bei der Leserschaft stößt. Wie
immer habe ich versucht, mit größtmöglicher Sorgfalt zu arbeiten. Dennoch können
sich an der einen oder anderen Stelle Fehler eingeschlichen haben. Ich freue mich da-
her über alle Hinweise aus der Leserschaft, die zur weiteren Verbesserung des Kom-
pendiums führen können. Hinweise können mir jederzeit unter der E-Mail-Adresse „in-
fo@polizeirecht-bw.de“ gegeben werden. Für die 9. Auflage danke ich Herrn Ropertz,
Stuttgart, für seine guten Hinweise.

Schwetzingen im Februar 2021 René Pöltl
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Entwicklung des Polizeirechts

Entwicklung des Polizeibegriffs
Der Polizeibegriff bis 1945
Der Ursprung des Polizeibegriffs

Das Wort „Polizei“ stammt aus dem Griechischen: „politeia“ und bedeutete ursprüng-
lich so viel wie „Verfassung des Staates“, „Zusammenwirken der Staatsorgane“ oder
„Zusammenspiel der Staatsfunktionen“. Im alten Rom wurde unter „politia“ die repu-
blikanische Verfassung und die sie tragende allgemeine Verwaltungstätigkeit verstan-
den.1

Der Polizeibegriff in Deutschland
In Deutschland taucht das Wort „Polizey“ erstmals im 15. Jahrhundert auf und be-
zeichnet dort einen „Zustand guter Ordnung des Gemeinwesens“.2 Eine Gliederung
der Staatstätigkeit hatte noch nicht stattgefunden, das Wort „Polizey“ umfasste die ge-
samte staatliche Verwaltung. Dieser Begriff der Polizei lag den Reichspolizeiverordnun-
gen von 1530, 1548 und 1577 sowie den Landespolizeiordnungen zugrunde. Im Laufe
der weiteren Entwicklung wurden aus dem Polizeibegriff die auswärtigen Angelegenhei-
ten, das Finanz- und Heerwesen sowie die Justiz ausgegliedert.3

In der Zeit des Absolutismus wurde die Polizei zum Verwaltungsinstrument des
Staatsoberhauptes, das an rechtliche Schranken praktisch nicht mehr gebunden war.
Der Landesherr konnte die „Wohlfahrt“ seiner Bürger bis in alle Einzelheiten regeln:
„Die Policeywissenschaft aber lehret, wie das innerliche und äußerliche Wesen eines
Staates in guter Verfassung, zu eines jeden und zur allgemeinen Glückseligkeit zu er-
halten sey. Das innerliche Wesen eines Staates begreift in sich die Menge der Einwoh-
ner, derselben christliches, tugendhaftes Leben und Wandeln, Gesundheit, Politesse,
Nahrung und Reichtum; das äußerliche aber besteht in guter Ordnung der Personen
und Sachen, wie auch Zierlichkeit des Landes“.4 Die Polizeigewalt wurde zum juristi-
schen Inbegriff der absoluten Herrschaft.5

In der Geschichte der Verwaltung wird der absolute Staat auch als Polizeistaat be-
zeichnet. Gegen diese umfassende Zuständigkeit der Polizei wandte sich die Philoso-
phie der Aufklärung.6 Im Jahr 1770 forderte der Göttinger Staatsrechtsprofessor Jo-
hann Stephan Pütter: „Aufgabe der Polizei ist die Sorge für die Abwendung bevorste-
hender Gefahren; die Wohlfahrt zu fördern ist nicht eigentlich Aufgabe der Polizei“ (In-
stitutiones juris publici Germanici, 1770, 6. Auflage 1802, Cap. III § 331).7 Die Ausgren-
zung der Wohlfahrt aus dem Begriff der Polizei konnte sich jedoch in der Folgezeit nicht
durchsetzen. Zwar ist im Preußischen Allgemeinen Landrecht (PrALR) vom 1.6.1794
in § 10 Teil II, Titel 17, ausgeführt: „Die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen
Ruhe, Sicherheit und Ordnung und zur Abwendung der dem Publiko, oder einzelnen
Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizey“.8

Wie sich aus der Stellung dieser Vorschrift im Gesetzestitel „Von der Gerichtsbarkeit“
ergibt, sollte damit aber keine Ausgrenzung der „Wohlfahrtspolizei“ vorgenommen wer-

§ 1

I.
1.
a)

b)

1 Vgl. dazu auch Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, § 1 Nr. 2 (S. 2).
2 Götz/Geis, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, § 1 Rn 2.
3 Stolleis, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, Kap. A Rn 5 a.
4 Justus Christoph Dithmar, Einleitung in die ökonomischen Policey- und Cameral-Wissenschaften, 1. Auflage

1731, Abt. IV § 4, zitiert nach Lohse/Heinrich.
5 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, § 1 Rn 4; Möstl, in: Möstl/Trurnit, Polizeirecht BW, Rn 55.
6 Götz/Geis, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, § 1 Rn 6.
7 Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, § 1 Rn 3.
8 Zitiert nach Pappermann, S. 166.
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